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§ 62 GBDO Zusätzliche
Bestimmungen über die Versetzung

in den Ruhestand
 GBDO - NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

(1) Gemeindebeamte, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch keinen Anspruch auf den vollen

Ruhegenuß besitzen, können auf ihr Ansuchen wegen Dienstunfähigkeit in den zeitlichen Ruhestand im Sinne des § 63

versetzt werden.

(2) Die Bestimmungen des § 63 Abs. 7 nden mit der Maßgabe Anwendung, daß in den Fällen des Abs. 1 an Stelle der

dreijährigen im zeitlichen Ruhestand verbrachten Zeit eine solche von fünf Jahren tritt.

(3) Der im zeitlichen Ruhestand be ndliche Gemeindebeamte hat seiner Dienstbehörde jede erwerbsmäßige Tätigkeit

vor ihrer Aufnahme zu melden.
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